
L o g b u c h

Formvorschriften: 
• 	 Radieren ist nicht zulässig.
	 Gestrichen muss lesbar sein.
• 	 Entfernen von Seiten mit  
	 Einträgen ist nicht zulässig.  
• 	 Streichungen mit Datum +
	 Unterschrift versehen. 
• 	 Die Aufzeichnungen sind in
	 Deutsch unter Angabe der 
	 Bordzeit zu führen.   
• 	 Die Einträge sind vom 
	 Schiffsführer zu unter-
	 schreiben.

Warum ein Logbuch?
Es gibt ein Gesetz, das es allen 
Führern von Sportbooten vor-
schreibt, ein Schiffstagebuch zu 
führen.

Dieses Gesetz regelt auch, wel-
che Eintragungen zu machen 
sind: 

“Der Schiffsführer hat im Schiffs-
tagebuch unverzüglich durch 
geeignete Eintragungen über alle 
Vorkommnisse an Bord zu berich-
ten, die für die Sicherheit der See-
fahrt einschließlich des Umwelt
schutzes auf See und des Arbeits-

schutzes von besonderer Bedeu-
tung sind. Bei Schiffsunfällen 
hat der Schiffsführer, soweit es 
erforderlich und möglich ist, für 
die Sicherstellung des Logbuchs 
zu sorgen“.

Der Schiffsführer ist für die 
gesetzeskonforme Führung des 
Logbuchs verantwortlich. Bitte 
führen Sie das Logbuch täglich 
und unterschreiben es jeweils am 
Tagesende.

Bei Nichteinhaltung droht Ihnen 
und uns ein Bußgeld!

Funktion Vorname Name Geburtstag Anschrift

1) Skipper

2) Co-Skipper

3) Crew

4) Crew

5) Crew

6) Crew

7) Crew

8) Crew

9) Crew

10) Crew

11) Crew

12) Crew

13) Blinder
      Passagier

Crewliste und Vorschriften


